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Sie denken darüber nach, im Personalrat mitzuarbeiten? 
Dann ist Ihnen bewusst, dass sich die konkreten Arbeits-
bedingungen in Ihrer Dienststelle nur dann verbessern 
werden, wenn sich jemand dafür einsetzt. Und dass die-
ser Jemand nicht immer nur die anderen sein können. Im 
Personalrat können Sie viel bewirken – ob es um die gro-
ßen Fragen der Digitalisierung wie etwa Entgrenzung der 
Arbeitszeit, gesundheitliche Belastungen oder Schutz der 
Beschäftigtendaten, geht, um Gerechtigkeit bei Quali-
fizierung und beruflichem Fortkommen oder Heranzie-
hung zu Mehrarbeit oder um die Vertretung der Interes-
sen Ihrer Kolleginnen und Kollegen bei Personalabbau 
oder Umstrukturierungen. Hier erfahren Sie, was es rund 
um eine Kandidatur zu wissen gilt und was Sie im Falle 
Ihrer Wahl erwarten würde. Übrigens – auch wenn es 
nicht gleich ins Auge sticht: Die Mitarbeit im Personalrat 
kann auch viel zu Ihrer persönlichen und beruflichen Ent-
wicklung beitragen – aber dazu später. 

Viele Beschäftigte, die sich für eine Mitarbeit im Perso-
nalrat interessieren, scheuen vor einer Kandidatur letzt-
lich zurück, weil sie glauben, den Anforderungen viel-
leicht nicht zu genügen. Nicht selten findet man diffuse 
Ängste und Vorurteile wie etwa, ein Mandat in der JAV 
oder im Personalrat sei mit finanziellen Einbußen ver-
bunden, vielleicht sogar mit einem „Karriereknick“, 
schon die Kandidatur und erst recht die Mandatsaus-
übung werde vom Dienststellenleiter oder Vorgesetz-
ten mit einer schlechten Beurteilung quittiert, es bleibe 
keine Freizeit mehr übrig. Diese Ängste sind nicht berech-
tigt: Das Dienst-/Arbeitsverhältnis wird durch die Über-
nahme eines Personalratsamtes nicht berührt – weder 
rechtlich noch tatsächlich (BVerwG 8.11.1963, PersV 
1964, 18). Damit Sie das Mandat unabhängig und effek-
tiv wahrnehmen können, hat der Gesetzgeber einen um-
fassenden Schutz geschaffen. Und mehr noch: Er sorgt – 
neben Ihrer Fachgewerkschaft – dafür, dass Sie es auch 
qualifiziert ausüben und dabei obendrein auch noch 
Kompetenzen erwerben können, die für Ihr berufliches 
Fortkommen nützlich sind.

Wäre ich der Aufgabe denn überhaupt gewachsen?

Niemand geht davon aus, dass Sie bereits alle Kennt-
nisse besitzen, wenn Sie in den Personalrat eintreten. 
Alles, was Sie wissen müssen, werden Sie im Laufe der 
Zeit im Personalrat, bei Schulungen oder bei Ihrer Ge-
werkschaft lernen. Jedes neu gewählte Personalratsmit-
glied hat Anspruch darauf, eine in der Regel einwöchige 
Grundschulung zum Personalvertretungsrecht zu besu-
chen – und zwar unter Freistellung vom Dienst und Wei-
terzahlung der Bezüge/des Arbeitsentgeltes; die Schu-
lungskosten trägt die Dienststelle. Falls erforderlich, sind 
weitere Schulungen unter denselben Bedingungen mög-
lich. Als erstmals gewähltes Personalratsmitglied dürfen 
Sie darüber hinaus vier Wochen unter Freistellung vom 
Dienst und Fortzahlung der Bezüge/des Arbeitsentgeltes 
an einer Bildungsveranstaltung teilnehmen, die von der 
Bundeszentrale für politische Bildung als geeignet aner-
kannt wurde, in weiteren Amtszeiten sind es jeweils drei 
Wochen; die Kosten für diese Bildungsveranstaltungen 
trägt die Dienststelle allerdings nicht. Außerdem erhal-

ten Sie über Ihre Fachgewerkschaft und/oder über den 
dbb Informationsmaterial über Ihre Aufgaben, Rechte 
und Pflichten als Personalratsmitglied und über Ihre per-
sönliche Rechtsstellung, tauschen sich regelmäßig mit er-
fahrenen Personalratsmitgliedern aus und wachsen so 
langsam in das Amt hinein. Haben Sie eine Frage zu Ihrer 
Personalratstätigkeit, können Sie sich an Ihre erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen im Personalrat und an Ihre 
Fachgewerkschaft wenden.

Schadet die Mitarbeit im Personalrat meiner  
beruflichen Entwicklung oder bringt sie gar  
meinen Arbeitsplatz in Gefahr?

Nein. Wenn Sie sich für ein Personalratsmandat bewer-
ben oder sich, bei erfolgreicher Kandidatur, später als 
Mitglied des Personalrats mit dem Dienststellenleiter 
auseinandersetzen müssen, honoriert der Gesetzgeber 
Ihr Engagement durch einen umfassenden Schutz Ihrer 
dienst-/arbeitsrechtlichen Stellung: Sie dürfen wegen 
Ihrer Tätigkeit im Personalrat nicht benachteiligt (na-
türlich auch nicht begünstigt) werden, vor allem, wie es 
sogar ausdrücklich in § 8 BPersVG steht, nicht in Ihrer be-
ruflichen Entwicklung. Jede Zurücksetzung oder Schlech-
terstellung gegenüber anderen Personen in vergleichba-
rer Situation, egal ob beabsichtigt oder nicht, ist verboten 
(BVerwG 1.2.2010, ZfPR online 3/2010, S. 8). Sie nehmen 
sogar im Falle Ihrer vollständigen Freistellung weiter-
hin am beruflichen Aufstieg teil (z.B. BVerwG 11.12.2014, 
ZfPR 2015, 34). Die Tätigkeit im Personalrat unterliegt 
nicht der dienstlichen Beurteilung; sie ist kein Dienst. Als 
Personalratsmitglied führen Sie Ihr Amt unabhängig und 
frei von Weisungen – sowohl von Vorgesetzten als übri-
gens auch seitens des Personalrats selbst. Die Rechte und 
Pflichten aus dem Ehrenamt einerseits und die Rechte 
und Pflichten aus dem Dienst-/Arbeitsverhältnis anderer-
seits sind strikt zu trennen. Ihr Dienst-/Arbeitsverhältnis 
wird durch die Übernahme eines Mandates im Personal-
rat also nicht berührt – weder rechtlich noch tatsächlich, 
die allgemeinen Rechte und Pflichten gelten selbst bei 
Vollfreistellung fort (BVerwG 14.6.1990, ZfPR 1990, 139). 

Bin ich denn während des Wahlkampfes  
vor Sanktionen geschützt?

Ja. Schon Ihre ersten Aktivitäten schützt der Gesetzge-
ber durch das Verbot der Wahlbehinderung (§ 24 Abs. 1 
Satz 1 BPersVG): Mit Einleitung der Wahl und Aufstel-
lung eines ordnungsgemäßen Wahlvorschlags, auf dem 
Sie mit Ihrer Zustimmung als Kandidatin/Kandidat für ein 
Personalratsmandat aufgeführt sind, genießen Sie einen 
besonderen Schutz (§ 24 Abs. 1, § 47 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
und 2 BPersVG). Denn bereits während des Wahlkamp-
fes sind ordentliche Kündigungen verboten (§ 15 Abs. 3 
KSchG). Die Kündigung von Wahlbewerbern ist in dieser 
Zeitspanne nur in Extremfällen möglich, es müssen Tat-
sachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur außerordentli-
chen Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
berechtigen; aber selbst dann müsste erst der Personal-
rat seine Zustimmung erteilen oder es müsste eine ge-



richtliche Entscheidung vorliegen, die diese Zustimmung 
ersetzt. Dieser Schutz gilt bis zur Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses. Aber auch danach gilt der Schutz vor ordent-
lichen Kündigungen noch weitere sechs Monate fort – 
auch dann, wenn Sie nicht gewählt worden sind! So ist 
ausreichend Zeit zur Abkühlung einer eventuell aufge-
heizten Atmosphäre. Darüber hinaus sind Sie während 
der gesamten Dauer der Kandidatur, also von der Einrei-
chung des Wahlvorschlags an bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses, vor Versetzungen, Umsetzungen mit 
Dienstortwechsel und Abordnungen geschützt. Diese 
Maßnahmen sind gegen Ihren Willen nur möglich, wenn 
sie aus wichtigen dienstlichen Gründen (schwerwiegende 
dienstliche Belange) unvermeidbar sind (siehe im Einzel-
nen § 47 Abs. 2 Satz 1 und 2 BPersVG).

Und wenn ich tatsächlich gewählt werden sollte? 

Dann setzt sich der besondere Kündigungsschutz für die 
Dauer Ihrer Tätigkeit im Personalrat nahtlos fort, d.h. or-
dentliche Kündigungen sind gar nicht, außerordentliche 
Kündigungen nur unter den beschriebenen erschwerten 
Voraussetzungen möglich. Der Schutz vor ordentlichen 
Kündigungen gilt sogar nach Ihrem Ausscheiden aus dem 
Personalrat noch ein ganzes Jahr weiter. Haben Sie kandi-
diert, sind aber nicht gewählt worden, stehen Sie grund-
sätzlich als Ersatzmitglied zur Verfügung, das heißt, Sie 
werden für die Dauer der Verhinderung eines ordentli-
chen Mitglieds zur Personalratsarbeit, insbesondere also 
zu den Sitzungen, herangezogen. Dann sind Sie vom Be-
ginn des Vertretungsfalles an genau wie ein ordentliches 
Personalratsmitglied geschützt. Außerdem sind Sie als 
ordentliches Personalratsmitglied während Ihrer gesam-
ten Amtszeit und als Ersatzmitglied während der Dauer 
des Vertretungsfalles vor Versetzungen, Umsetzungen 
und Abordnungen geschützt (§ 47 Abs. 2 BPersVG).

Was muss ich an Geld und Freizeit investieren?

Personalratsmitglieder sollen durch ihr ehrenamtliches 
Engagement für die Beschäftigten der Dienststelle kei-
nerlei wirtschaftliche Nachteile erleiden. Sie nehmen ihre 
Personalratstätigkeit während der Dienst-/Arbeitszeit 
wahr, und die Wahrnehmung von Personalratsaufgaben 
wird arbeitszeitrechtlich wie Dienst behandelt (BVerwG 
30.1.1986, ZBR 1986, 307). Dienstbezüge/Arbeitsentgelt 
werden mit allen Bestandteilen weitergezahlt (§ 46 Abs. 2  
Satz 1 BPersVG), Sie erhalten nach dem sog. Lohnausfall-
prinzip vielmehr dasjenige Entgelt, das Sie erhalten hät-
ten, wenn Sie anstatt der Wahrnehmung von Personal-
ratsaufgaben gearbeitet hätten. Es werden also auch 
Nebenbezüge, die Besoldungs- bzw. Entgeltbestandteil 
sind, weitergezahlt, die Ihnen als Gegenleistung für die 
Tätigkeit auf Ihrem Dienstposten zustehen. Dass Sie diese 
Tätigkeit aufgrund der Wahrnehmung des Personalrats-
mandats nicht ausüben können, führt nicht zum Weg-
fall der Zulagen. Sie erhalten also etwa die Ihnen vor Ihrer 
Wahl in den Personalrat zustehende Stellenzulage oder 
Funktionsstufe für IT-Fachkräfte auch weiterhin (BAG 
15.7.1992, PersR 1993, 233; BAG 16.11.2011, PersV 2012, 
256). Eine als Aufwendungsersatz gezahlte Zulage (z.B. 

Schmutzzulage) wird allerdings nur weitergezahlt, wenn 
der Aufwand auch während der Personalratstätigkeit an-
fällt (BAG 27.7.1994, NZA 1995, 799). Eine vor Übernahme 
des Personalratsmandats gewährte Leistungszulage oder 
Leistungsstufe wird übrigens selbst bei Freistellung zur 
Wahrnehmung von Personalratsaufgaben weitergezahlt, 
bei einer nach Freistellungsbeginn erstmals oder erneut 
anstehenden Entscheidung über Leistungsbezahlung ist 
auf die Grundsätze der Nachzeichnung des fiktiven beruf-
lichen Werdegangs zurückzugreifen (BVerwG 30.1.2013, 
ZfPR online 4/2013, S. 10).

Ist ein Personalratsmitglied außerhalb seiner persönli-
chen Arbeitszeit in Sachen Personalrat unterwegs, weil 
etwa eine Sitzung länger dauert, so erhält es Freizeitaus-
gleich in entsprechendem Umfang (bei Wechselschicht 
ist es etwas komplizierter); das gilt auch für teilzeitbe-
schäftigte Personalratsmitglieder (BAG 16.2.2005, ZfPR 
2006, 44). Allerdings ist dies bei Reisezeiten, die nicht in 
die regelmäßige Arbeitszeit fallen, anders – wie bei allen 
anderen Beschäftigten auch. 

Was bringt MIR die Mitarbeit im Personalrat?

Viel! Sie erwerben Kenntnisse in wichtigen Rechtsgebie-
ten (z.B. Beamten-, Tarif-, Arbeits-, Arbeitsschutz- oder Ar-
beitszeitrecht), arbeiten sich in hochaktuelle gesellschaft-
liche Problematiken wie Digitalisierung der Verwaltung 
und Gesundheitsschutz ein. Sie gewinnen Einblick in die 
Verhältnisse der Dienststelle im Speziellen und des öf-
fentlichen Dienstes im Allgemeinen. Als Mitglied einer 
dbb-Mitgliedsgewerkschaft nehmen Sie aber nicht nur an 
den für die Personalratsarbeit im engeren Sinn erforder-
lichen Schulungen teil, sondern darüber hinaus werden 
Sie, wenn Sie das wollen, auch auf der gewerkschaftli-
chen Schiene unterstützt und geschult, nicht nur fach-
lich, sondern auch z.B. in Führung oder Rhetorik. Und: Sie 
haben bei verschiedensten Gelegenheiten die Möglich-
keit zum Austausch mit anderen engagierten Beschäftig-
ten auch aus anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes 
und können, etwa bei Schulungen, Ansichten erfahren, 
Einsichten gewinnen und Kontakte knüpfen. In den Sit-
zungen des Personalrats, aber auch bei der Teilnahme am 
Monatsgespräch mit dem Dienststellenleiter, besteht Ge-
legenheit zu Erwerb oder Vertiefung von Kompetenzen 
im Bereich Verhandlungs- und Diskussionsführung. 

Wie ginge es weiter, wenn ich mich für eine  
Kandidatur entscheiden würde?

Wenden Sie sich – am besten sofort – an den Vertrau-
ensmann/die Vertrauensfrau Ihrer Fachgewerkschaft in 
Ihrer Dienststelle. Denn Sie müssen „Ihren“ Wahlkampf 
nicht allein führen. Ihre Fachgewerkschaft hat ein Wahl-
kampfkonzept und nimmt Sie bei der Hand. Sie wird 
Ihnen vor allem auch dabei helfen, sich in der Dienst-
stelle als Kandidatin/Kandidat optimal zu präsentieren 
und Sie in ihre Wahlkampagne einbinden. Denn damit 
Ihre Kandidatur erfolgreich wird, können – und müs-
sen – Sie „Wahlkampf“ betreiben und sich bei den Be-
schäftigten als Kandidatin/Kandidat bekannt machen. 



Grundsätzlich gilt, dass die Art und Weise der Vorstellung 
Ihnen überlassen bleibt. Sie dürfen insbesondere die Be-
schäftigten in der Dienststelle und während der Dienst-
zeit an ihrem Arbeitsplatz aufsuchen (BVerwG 19.9.2012, 
ZfPR online 3/2013, S. 4). Informieren Sie aber bitte vor-
her Ihren unmittelbaren Dienstvorgesetzten; er darf dies 
aber nur ausnahmsweise und so lange ablehnen, wie 
dringende Dienstgeschäfte durch Sie zu erledigen sind. 
Dass der Dienstbetrieb durch Werbeaktivitäten während 
der Dienstzeit gestört wird, muss als Folge der Wahrneh-
mung des Grundrechts aus Art. 9 Abs. 3 GG hingenom-
men werden, solange die Beeinträchtigung nicht erheb-
lich ist (BVerwG 19.9.2012, a.a.O.). 

Wahlbewerberinnen und -bewerber haben ein Recht 
auf Wahlwerbung, z.B. durch Bekanntmachungen am 
Schwarzen Brett, Verteilung von Handzetteln und Bro-
schüren, das Anbringen von Plakaten sowie Darstellung 
im behördlichen Intranet (BVerwG 19.9.2012, a.a.O.). Hier 
können Sie bekannt geben, wo und wann Sie den Wäh-
lerinnen und Wählern in einer Kandidatensprechstunde 
Ihre Vorstellungen von der Personalratsarbeit mittei-
len möchten. Unzulässig sind dagegen die nicht mit der 
Dienststelle abgestimmte Benutzung eines hausinternen 
Postverteilungssystems, das für dienstliche Zwecke ein-
gerichtet wurde, zur Verteilung von gewerkschaftlichen 
Werbe- und Informationsschriften an die Beschäftigten 
sowie etwa Wahlwerbung im Wahllokal bzw. in dessen 
unmittelbarem Eingangsbereich. Sie können durch Ver-
teilung von Kandidatenflyern auf sich aufmerksam ma-
chen und Wahlwerbegeschenke in der Dienststelle ver-
teilen, die auch einen Hinweis auf Ihre Gewerkschaft 
enthalten dürfen. Letzteres stellt keine unzulässige 
Wahlbeeinflussung dar (VG Freiburg 16.12.1997, ZfPR 
2000, 16). Außerdem können Sie sich und Ihr Wahlpro-
gramm im Rahmen einer Personalversammlung oder 
einer von Ihrer Gewerkschaft veranstalteten Wahlparty 
vorstellen. Am wirkungsvollsten ist jedoch das persönli-
che Gespräch mit einzelnen Beschäftigten oder Interes-
sengruppen (z.B. Auszubildende).

Wie sollte ich auftreten?

Als Kandidatin/Kandidat einer Mitgliedsgewerkschaft des 
dbb verstehen Sie den Personalrat als eine unabhängige 
Interessenvertretung aller Beschäftigten der Dienststelle. 
Machen Sie deutlich, dass Sie in Bezug auf Ihre künftige 
Personalratsarbeit parteipolitisch unabhängig sind. Zeigen 
Sie den Wählerinnen und Wählern, dass Sie für eine sachli-
che Argumentation stehen, für eine faire und konstruktive 
Zusammenarbeit im Personalrat und mit dem Dienststel-
lenleiter, dass Sie aber auch die Auseinandersetzung nicht 
scheuen, wenn es nötig ist. Machen Sie klar, dass Sie kein 
„Einzelkämpfer“ sind, sondern immer – und erst recht, 
wenn es darauf ankommt – auf den Sachverstand und die 
Erfahrung Ihrer Fachgewerkschaft und des dbb zurückgrei-
fen können. Sind Sie bereits Personalratsmitglied und be-
werben sich erneut für ein Mandat, dürfen Sie dies aber 
nicht spezifisch unter Nutzung der durch das Personal-
ratsamt zur Verfügung stehenden Darstellungs- und Wir-
kungsmöglichkeiten tun (VGH Bayern 28.1.2019, ZfPR on-
line 4/2019, S. 11). Wichtig ist zudem eine Einheitlichkeit 

aller Kandidatinnen und Kandidaten der dbb-Mitgliedsge-
werkschaften im Auftritt und in der Darstellung der Positi-
onen. Sprechen Sie deshalb hierüber frühzeitig mit Ihrem 
Ansprechpartner in Ihrer Fachgewerkschaft und auch mit 
den Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls für eine dbb-
Mitgliedsgewerkschaft kandidieren.

Wer unterstützt mich in Wahlkampf und Amtszeit?

Sie können sich sowohl auf Ihre Fachgewerkschaft als 
auch auf den dbb als Dachorganisation verlassen. Dies 
gilt für alle mit Ihrer Kandidatur zusammenhängenden 
Fragen sowie für alle Angelegenheiten, in denen Sie als 
gewähltes Personalratsmitglied Rat und Information su-
chen oder Schulungen brauchen. Und wenn doch einmal 
Probleme wegen der Personalratstätigkeit auftreten soll-
ten, dann ziehen wir das mit Ihnen durch. Als Mitglied 
einer dbb-Gewerkschaft genießen Sie Rechtsschutz, 
wenn Sie in Ihrem Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder in 
Ihrer rechtlichen Stellung als Personalratsmitglied betrof-
fen sind. Sie können sich also an ein Dienstleistungszen-
trum des dbb wenden und werden, sollte es tatsächlich 
einmal so weit kommen, von den dort tätigen Fachanwäl-
ten auch vor Gericht vertreten. 

Zu guter Letzt: Darf ich überhaupt kandidieren?

Wählbar ist grundsätzlich jeder volljährige wahlberech-
tigte Beschäftigte der Dienststelle, der seit sechs Mo-
naten dem Geschäftsbereich seiner obersten Dienst-
behörde angehört und seit einem Jahr in öffentlichen 
Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben be-
schäftigt ist. Unter den in §§ 13, 14 BPersVG genannten 
Voraussetzungen sind deshalb grundsätzlich auch wähl-
bar: Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte, auslän-
dische Beschäftigte, abgeordnete und zugewiesene Be-
schäftigte, Wahlvorstandsmitglieder, Soldaten, falls sie 
nicht einem der in § 2 Abs. 1 SBG aufgeführten Wahl-
bereiche angehören. Die Wählbarkeitsvoraussetzungen 
müssen (nur) am (letzten) Tag der Wahl gegeben sein.

Stand: 1/2020 | Die Ausführungen beschreiben die Rechtslage nach 
BPersVG und gelten für Bewerber/innen für einen örtlichen Perso-
nalrat, Bezirks-, Haupt- und Gesamtpersonalrat (§§ 54 Abs. 1, 56 
BPersVG). Für die Schwerbehindertenvertretung gilt Entsprechendes 
(§ 177 Abs. 6 Satz 2, § 179 Abs. 3, § 180 Abs. 7 SGB IX). Für Bewerber/
innen für eine JAV gibt es den dbb-Personalratsbrief „Kandidatur für 
ein JAV-Mandat“. Im Bereich der LPersVG gelten die jeweiligen landes-
rechtlichen Schutzvorschriften sowie der Schutz vor ordentlichen Kün-
digungen nach § 15 KSchG. 
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